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Ailleilm i« SwermmllW. 
Den Steuerpflichtigen werden m den nach-

sten Tagen durch die Steuerkassiere die Steuer-
evklärungsiformulare fiir «das J ah r  1925 zu
gehen. I n  diesem Formular haben die Steuer-
Pflichtigen eine nach den vorgedruckten Rubri-
Ken geordnete Aufstellung ihres Vermögens 
nach dem Stande vom 31. Dezember 1924 und 
ihres Erwerbes im Jahre 1924 zu geben. Nach 
Ausfüllung und Unterzeichnung ist die Steuer-
evklövung innert der am Fuße des Formulars 
angegebenen Frist an die ebenfalls im Formu-
lar angegebene Amwftelle einzusenden. Die 
Nichtbesolgung dieser Vorschrift kann für die 
Säumigen 'Rechtsnachteile Verschiedener Art 
nach sich ziehen. 

Geleitet von dem Bestreben, womöglich jedes 
Vermögen und jeden Erwerb zur Steuerlei-
stung heranzuziehen, haben wir, wn der Ver
geßlichkeit der Steuerpflichtigen nachzuhelfen, 
in den Steuerexklämngsformularen eine Reihe 
von Fragen gestellt, die nach bestem Wissen zu 
beantworten dem Steuerpflichtigen obliegt. 
Zwecks leichterer Überprüfung der Steuer-
erklärungen sind wir gezwungen, auf eine ge-
naue Ausfüllung des Formulars zu beiharren. 
Personen, die z. V. Geld in verschiedenen I n -
vesfcitionen haben und die gleichzeitig selbstän-
digen Erwerb (als Gewerbsmann usw.) und 
gleichzeitig unselbständigen als Gemeindeange-
steifte«, Arbeiter usw. haben, sind gehalten, die 
entsprechenden Angaben an der richtigen Stelle 
zu machen. 'Auch sind alle Vermögensposten 
gemäß dem Formular zusammen zu zählen, 
weil dies der 'Kommission wieder viel Arbeit 
erspart. 

Die Steuerbehörden der Gemeinden wie auch 
die Steuevverwal-tung stellen sich jederzeit 
gerne zur Verfügung, wenn Zweifel in Bezug 
auf die Ausfüllung Äer Formulare bei den Par
teien bestehen. Den Gemeindesteuerkassieren 
wurde auch dieses Jahr  v e r b o t e n ,  die Er-
Klärungen für die Parteien auszufüllen und 
dies zwar im Interesse einer gerechten und 
unantastbaren Steuereinschätzung und Steuer-
erhebung. Wenn z. B. eine Steuererklärung 
ohne Wissen iiier Steuerbehörde (Steuerkas-
siers, der die Steuererklärung für die Partei 
ausgefüllt hat nach deren Angaben) unrichtig 
ist, dann können! sich die Parteien nicht aus das 
Organ, das ihnen behilflich war, die 'Schuld ab-
wälzen. 

Letztes Jahr  wurde bereits mitgeteilt, daß 
eine Kommission zur Neueinschätzung der 
Grundstücke bejstellt sei und diese Kommission 
hat ihre Arbeit im Lause des Jahres 1924 voll

ständig beendet, sodaß die Neuieinschätzung für 
das Steuevjahr 1924 zur Anwendung kommt. 
Bei den Gemeinden stegen die Steuerkataster 
aus und es steht den Steuerpflichtigen frei, dar-
in Einsicht zu nehmen. Wer mit der Schätzung 
nicht einig geht, dem steht im Steuererklä-
rungsformular das Recht einer niedrigeren 
Schätzung zu, die dann klugerweise durch eine 
Zuschrijft a n  die Gemeindesteuerkommission zu 
begründen wäre. Die Schätzung kann aber 
nicht im allgemeinen angefochten  ̂ werden, fon-
dern nur aufgrund spezieller Tatsachen für die 
einzelnen Schätzungsgru>ndMcke. 

Wir legen auch Wert daraus, daß nicht nur 
die Grundstücke, sondern auch die Viehhabe 
und die anderen Vermögens objekte, die in der 
Steuererklärung verzeichnet sind, von den 
Steuerpflichtigen richtig angegeben werden. 
Wir haben letztes Jahr für die Bewertung der 
Viehhabe ein Schema aufstel l t .  Von den 
Steuerpflichtigen wurde aber meistens der 
niedrigste Ansatz für die eMprechenide Gattung 
gewählt und wir machen daher auftnerksam» 
daß auch das Vieh nach dem Verkehrswert ein-
Zuschätzeni ist. Also die Qualitätsware der ent-
sprechenden Gattung ist auch entsprechend hö-
her emzuschätztzen. Es  ist auch >die genaue 
Stückzahl des Viehes gemäß dem Vordruck 
aus der Erklärung anzugeben. Das Bewer-
tungsfchema ffolgt weiter unten. 

E s  wird sich auch im Interesse der Steuer
pflichtigen selbst lohnen!, einjt gewissenhaft? 
Steuererklärung abzugeben, denn bei den Erb--
schastsfällen kommen vielfach Unrichtigkeiten 
zum Vorschein, die wir Steuerbehörden dann 
mit Steuerhinterziehungsstrafen ahnden müs-
sen. Die Steuerverwaltung ist in solchen Fäi-
len nicht in der Lage, aus Ersuchen der Par-
teien! hin von dem bezüglichen Strafversahren 
abzusehen. 

Für den Schuldenabzug verlangen wir einen 
Ausweis, der von einer Amtsstelle beglaubigt 
ist. Andere als erwiesene 'Schuldet? können 
wir nicht als abzugsberechtigt gelten lassen. 
Der Schuldenausweis 'hat zu enthalten die 
Höhe der Schuld, das Datum des Entstehens 
derselben und Name und Adresse des Gläubi-
gers und P der Steuererklärung beizulegen, 
um das 'lästig? Vorladen vor die Steuerkom-
Mission zu vermeiden. 

Auf eine richtige -DeKlarierung des Erwerbes 
müssen wir insbesondere unser Augenmerk len-
Ken. Wir machen im voraus die selbständig Er-
werbenden (Wirte, Kausleute, Handiverker 
usw.) daraus aufmerksam, Sah wir Nachweis 
>für ihre Deklarationen verlangen. Sie werden 
gut tun, eine Aufstellung über den ganzen Uw--
satz, den Bruttoerwerb, die Abzüge, überhaupt 
alles, was  zur Feststellung des steuerpflichtigen 
Erwerbes dienlich sein ,kann, d e r  S t e u e r -
e r k l ä r u n g b e i z u l e g e n .  Bei Beamten, 

Angestellten usw. machen wir aufmerksam, daß 
auch Nebenbezüge aller Art, Einkommen aus 
einem Nebenberuf, Gratifikationen steuerpflich-
tig sind und auch zu deklarieren ist. Bloße 
M ü nb"l i ch e Aufklärungen bei den selbstän-
big Erwerbenden können n i c h t  a l s  Beweis 
abgesehen werden. Die Beweispflicht obliegt 
nach dem Steuergesetz >(Art. 7, Novelle) nicht 
den Steuerbehörden, sondern den Steuerpflich-
tigen. 

Die Steuererklärungen sind zu u n t e r -
z e i c h n e n  und zwar vom Steuerpflichtigen 
selber und werden sonst als nicht abgegeben be-
trachtet mit den entsprechenden Rechtsfolgen. 
Für Eheleute gibt der Mann die Erklärung ab 
und! zwar eine gemeinsame sür beide Teile, die 
Erklärung hat aber auf den Mann zu 'lauten, 
gleichgültig, ob e r  oder die Frau die Besitzenden 
oder Erwerbenden sind. Großjährige Kinder 
haben eine eigene Steuererklärung abzugeben, 
soserne nicht in derem Einverständnis der Ba-
ter es tut. Für Minderjährige deklariert der 
Vater oder Vormund und zwar aus einer sepa-
raten Erklärung. Vermögen und Erwerb von 
Kindern wird mit dem der Eltern nicht zusam-
mengerechnet. 

Arbeiter, Beamte usw., die bereits einen 
Teil ihrer Steuer im Abzugswege entrichtet 
haben, müssen dessenungeachtet über ihr ganzes 
Einkommen deklarieren^. Der bereits entrich? 
tete Betrag wird ihnen, soserne er amtlich aus-

Lewieisen ist, oder beim Steuerkassier die 
^teuermarken auf ihren Nameni abgegeben 

wurden, .von dem Steuerbetrag in Abzug ge-
bracht. Naturalbezüge jeder Art gelten gleich 
den Geldbezügen als Erwerb. Für  Bewertung 
von Verpflegung und Kost von Dienstboten 
usw. haben wir in den Instruktionen an die 
Steuerkassiere Anleitung gegeben. Es werden 
hierfür pro Tag und Person je nach dem 
Wohnorte und den 'Umständen 1.50 Fr., hoch-
stens aber Fr. 4.—, angerechnet. 

Nicht zu vergessen sind die Kapitalgewinne 
aller Art und hier insbesondere die aus dem 
Verkauf oder Tausch von Grundstücken« usw. 
erzielten Mehrerlöse gegenüber dem lieber-
nähme- bezw. Schätzungswert. Wir sind ge-
zwungen, von den Steuerpflichtigen aus Eige-
nem die vollständigen Angaben über Vermögen 
und Erwerb zu verlangen, wenn wir ehrliche 
Steuerverhälinisse und eine gute Steuermoral 
haben wollen. Es  soll nicht der Glaube auf-
kommen, wenn etwas jfehtt, so kann dies immer 
noch, soserne es  von der Kommission -beobachtet 
wird, dort nach 'Abgabe der Erklärung verbes-
sert werden. Wir werden in allen diesen Fäi-
>len sürderhin strenge Kontrolle üben müssen. 
Es  wird jedem Steuerpflichtigen möglich sein, 
wahre und vollständige Angaben zu machen, 
wenn er das Steuererblärungsformular ganz 
durchliest. I m  Interesse der Arbeitseinsparung 

und in dem Bestreben, dem Vorwurfe zu begeg-
nen, die' ganze Steuererhebung beanspruche 
viel zu viel Zeit und einen zu großen Apparat, 
sind wir gezwungen, so vorzugehen und die 
Anzahl der Sitzungen der Gemeindesteuerkom-
Missionen nach Möglichkeit einzuschränken. 

Personen, die nach Art. 46 des Steuergesetzes 
behandelt werden wollen, haben einen entspre
chenden Antrag an die Steuerverwaltung zu 
stellen und dort das entsprechende Steuererklä
rungsformular abzuholen. 

Die Höhe der Summe, die das Land auf dem 
Steuerwege ausbringen muß, 'bestimmt sich nach 
dem Finanzbedars des Landes und seiner Ge-
meinden. Eine zu tiefe Einschätzung des Ber-
mögens und Erwerbes könnte deshalb, die 
Gleichmäßigkeit der Einschätzung vorausgesetzt, 
den Steuerpflichtigen auf die Dauer nichts 
nützen, da sie einfach durch eine Erhöhung der 
Steuersätze in den' folgenden Steuerperioden 
korrigiert werden müßten. Hohe Steueransätze 
wären aber, selbst wenn sie durch eine schlechte 
Einschätzung scheinbar ausgeglichen würden, in 
mannigfacher Hinsicht (Anziehungskraft auf 
reiche Fremde, Zuzug von Holdinggesellschaf-
ten, die, ohne dem Lande Kosten zu vevursa-
chen, ^Verdienst bringen und die Steuerlasten 
des Landes tragen helfen) -für das Land und 
indirekt für die Steuerpflichtigen selbst schäd-
iich. Der Versuch einzelner Steuerpflichtiger 
aber, sich durch eine schlechte SteuWWärung 
im Verhältnis zu den übrigen StWerWichti-
gen einen Vorteil zu verschaffen, wird im I n -
teresse aller ehrlichen Steuerzahler Mit allen 
zu Gebote stehenden Mitteln bekämpft werden. 

Die Steuerpflichtigen werden daher von uns 
nochmals ersucht, von vornherein eine Steuer-
erklärung abzugeben, die den Tatsachen und 
den im Formular angegebenen Bewertungs-
Vorschriften entsprechen. 

I m  folgendem bringen wir ein Schema sür 
die Bewertung des Viehes  ̂ bemerken aber zum 
voraus, daß dasselbe nicht bindend ist sür Qua-
litätsware. Der Mindestsatz gilt auch nur für 
ganz schlechte 'Ware. Die Steuevkommissionen 
behalten sich hier vor, mangelhafte Deklaratio-
nen aus Eigenem zu korrigieren. 

Kühe 
Rinder über 2 Jahre 
Rinder 1 bis 2 Jahre 
Kälber bis zu einem Jahr  
Zuchtstiere 1—4 Jahre 
Ochsen 1 bis 6 Jahre 
Pferde 
Schweine (Masfchweine) 
Ferkel und Treiber 
Ziegen 
Schaffe 
Bienenvölker 20—60 Fr. 

Fr. 700—1400 
600—1200 
350— «00 
120— 500 
800—1700 
300-1400 
300—1200 
180— 400 

20— 120 
50— 100 
40— 100 

Feuilleton 

Frau Emma. 
Die Geschichte eines arbeitsifroihen Lebens 

von Paul R a i n e r .  
— O —  (Nachdruck verboten.) 

(Fortsetzung.) 
„Dem Berger Joses in Lienz habe ich vier 

Rappen abgekauft, du, die gehen wie der 
Wind." 

„So?" 
„Sie stehen schon draußen im Stall, Willst 

sie sehen?" 
»Jetzt nit, Josef!!" wehrte das Renzele. 
„Du, Renzele, was ist denn heute mit dir? 

Ich >kenn' mich nicht mehr." 
„Es geht schon wieder vorbei, Joses." 
„Bist du denn krank?" 
„Gott sei Dank, nicht! Aber «laß jetzt!" 
..Ich darf nicht nett sein mit meinem Wei-

bele?" 
„Bitte, Joses," wehrte das Renzels und 

lenkte ab, „wo 'hast du die Rappen gekaust? 
I n  Lienz?" • 

„ I n  Lienz oder Bruneck! Menzele, jetzt gilt 
nur Niederdorf! Schenk dein Mundl her! Ich 
will nichts anderes denken, als wie daß ich dich 
gern Hab." 

„Wirklich nichts anderes?" 
,/Renzele, du bist ja heute wie verwechselt." 
Da lachte das Renzele wieder, lag fest in 

Josefs Armen. 
„Weil ich deinen Rappen den Borsprung ab-

lausen will. Kommt da so ein junger Ehemann 
von Lienz her und hat nichts anderes im Kopf 
als die Rösser." 

„Erste Predigt!" lachte Josef. 
Mnd lang' nicht die letzte, wenn du über dei

nem Stellwagen ganz dein Renzele vergißt." 
„O du lieber Himmel! Zehn Stellwagen und 

vierzig Rappen und alles ist noch nichts gegen 
dich, Du iiebes Renzele!" 

„Josef!" 
Flog die Sonne ins Zimmer und sah, daß 

zwei Menschen glücklich waren. 
Und jetzt jubelte das Menzele wieder, sprang 

aus, zog den Joses nach und rief ijaucfjzend, als 
ginge es ins Paradies: 

„Und setzt, Joses, zeig mir die 'Rappen im 
Stall!" 

Es standen vier Rappen vor voller Krippe, 
prächtige Rösser, strotzend von Kraft. 

Drehten die Köpfe nach dem Renzele um und 
sie streichelte die blanken Hälse. 

„Da glaub ich schon, Joses," sagte sie, „daß 
du mit diesen in e i n em Tag von Brixen nach 
Lienz söhnst." 

„Gelt, Renzele!" freute sich Joses. 
Und über Tag und Wochen, da suhr der erste 

Stellwagen aus. 'Kam schon staubig von Lienz, 
hielt ein Stündchen vor dem Schwarzadler, die 
Rappen wurden vorgespannt und sausend igings 
dahin. 

Es 'kehrten die Leute in Niederdorf ein, die 
waren wirklich an e i n e m  Tage von Brixen 
hergefahren. 

„Wirklich?" 
«Ja, ja, freilich! Und billiger ist es auch 

noch als die Post!" 
,,'Na, so etwas! Der Joses ist doch ein Teu

felskerl." 
„Ein Teufelskerl!" 
Einmal hatte Renzele dies« Wort aufge

schnappt. 
„Josef, weißt du, was die Leute über dich 

reden." 

„Laß sie reden!" 
„Schön ist's grab nicht, aber ." 
Brachten der Mutter den geretteten Schatz. 
Aber diese erschrak, ward ganz bleich, riß 

den Kindern die Haare aus der Hand, warf sie 
ins Feuer. 

Am nächsten Dag schon lag Frau Emmeren-
zia im Fieber. 

Rang mit dem Tode. 
Wochenlang gespensterte schwerste Sorge 

durch das Haus. 
Das Haus aber wurde gesperrt, Stellwagen 

und Frachtfuhren mußten weiter oben im Dorf 
'halten, kein Gast durfte in Stube und Zimmer. 

Wie ausgestorben lag der Schwarzadlerhos. 
hatte nur den Tod zu Gaste. 

Nur ganz langsam erhalte sich Emmerenzia 
wieder. Mußte gehen lernen «ne ein Kind. 

Und Monate gingen vorbei, ehe im Schwarz-
adlerhaus wieder das alte Leben herrschte. 

Dann aber flog die Sonne aus. 
Lange stand das Haus im Leuchten des Glüik-

bes. Und Emmerenzia dankte Gott mit Gebet 
und unermüdlicher Arbeit für seine Hilfe. 

Jetzt sing auch die alte Mutter wieder zu 
lächeln an-, 

Fortsetzung im zweiten Blatt.) 
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